
 

 

 

Anforderungen der datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Hinweise für Handwerksbetriebe 

 
Wann ist eine Datennutzung erlaubt? 

Eine Datennutzung ist nur zulässig, wenn 

       

   eine gesetzliche Vorschrift sie erlaubt oder 

 

  derjenige, dessen Daten verarbeitet werden 

sollen, in die Datennutzung einwilligt.  

 

Eine rechtmäßige Datennutzung setzt deshalb 

entweder eine gesetzliche Erlaubnis (siehe hierzu 

Praxis Datenschutz zur zulässigen Datennutzung 

ohne Einwilligung) oder eine Einwilligung des 

Betroffenen voraus.  

 

Damit eine Einwilligung wirksam ist, müssen die 

gesetzlichen Anforderungen an eine Einwilli-

gungserklärung erfüllt sein. Für Betriebe gelten 

die Vorschriften der Europäischen Datenschutz-

grundverordnung (Artikel 7 DSGVO), die durch 

das Bundesdatenschutzgesetz (§ 51 BDSG) er-

gänzt werden.    

 

Einwilligungen müssen freiwillig sein   

Eine Einwilligung ist nur dann rechtmäßig, wenn 

derjenige, der die Einwilligung erklärt, dies freiwil-

lig tut. Jede Form von Druck, Zwang oder Ver-

pflichtung führt deshalb zur Unwirksamkeit der 

Einwilligung. Eine Einwilligung gilt unter anderem 

bereits als unfreiwillig, wenn der Abschluss eines 

Vertrags oder die Erbringung einer Leistung von 

der Abgabe der Einwilligungserklärung abhängig 

gemacht wird und der Kunde keine Möglichkeit 

hat, die Leistung auf andere Weise zu erlangen. 

   

Besonderheiten bei Minderjährigen  

Die Wirksamkeit einer Einwilligung ist nicht vom 

Alter des Einwilligenden abhängig. Insofern spielt 

es an sich keine Rolle, ob es sich um einen Minder-

jährigen oder einen Volljährigen handelt. Für die 

Wirksamkeit der Einwilligung ist allein die Einsichts-

fähigkeit des Einwilligenden in die Tragweite seiner 

Erklärung maßgeblich. Der Einwilligende muss 

erkennen können, welche Folgen die Einwilligung 

für ihn hat.  

 

Ob Minderjährige diese Einsichtsfähigkeit besitzen, 

kann nicht pauschal beurteilt werden, sondern rich-

tet sich nach den Umständen des Einzelfalls. Da 

die Einsichtsfähigkeit eines Minderjährigen nicht in 

jedem Fall mit abschließender Sicherheit beurteilt 

werden kann, empfiehlt es sich in der Praxis, bei 

Minderjährigen stets die Einwilligungserklärung der 

Erziehungsberechtigten einzuholen.   

 

Textform 

Einwilligungen müssen – anders als früher – nicht 

mehr schriftlich erklärt werden. Eine mündliche 

Einwilligung ist deshalb in gleicher Weise wirksam. 

Allerdings sollte die Einwilligungserklärung allein 

aus Beweis- und Dokumentationsgründen stets in 

Textform eingeholt werden.  

 

Die gewählte Form der Einwilligung ist zugleich 

Maßstab für den Fall, dass die Einwilligung widerru-

fen wird. Wurde die Einwilligung mündlich erteilt, 

muss ein mündlich erklärter Widerruf akzeptiert 

werden. Die Dokumentation mündlicher Erklärun-

gen ist allerdings aufwändig, fehleranfällig und für 

effiziente Betriebsabläufe nicht zu empfehlen.  
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Welchen Inhalt müssen Einwilligungs-

erklärungen haben? 

Die gesetzlichen Vorschriften geben klare Min-

destanforderungen an Einwilligungen vor. 

  Der Datenverarbeiter muss seine Identität 

offenlegen (Angabe des Namens bzw. der 

Firma). 

 

  Es muss dargelegt werden, welche Daten 

erhoben werden (z.B. Adressdaten, Kontoda-

ten).  

 

  Es muss der Zweck genannt werden, für den 

die Daten verarbeitet werden (z.B. Werbung, 

Weitergabe an Dritte). 

  

 Hinweis auf das Widerrufsrecht: Der Einwilli-

gende hat die Einwilligung freiwillig erklärt 

und kann sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. Es ist anzugeben, in wel-

cher Form (Textform) und an welche Adresse 

(Postanschrift, E-Mail-Adresse)  der Widerruf 

zu richten ist. 

 

Die Angaben müssen verständlich und in klarer, 

einfacher Sprache formuliert werden. Sie müssen 

so konkret und so umfassend sein, dass sich der 

Einwilligende darüber ein Bild machen kann, was 

mit seinen Daten passiert. 

 

Optische Gestaltung  

Die Einwilligungserklärung ist optisch so zu ge-

stalten, dass sie ins Auge fällt und vom Einwilli-

genden wahrgenommen wird. Dies ist vor allem 

dann wichtig, wenn die Einwilligungserklärung 

zusammen mit anderen Informationen (z.B. All-

gemeinen Geschäftsbedingungen) in einem einzi-

gen Text vorgelegt wird. Die erforderliche optische 

Abhebung ist beispielsweise durch eine Einrah-

mung, einen Fettdruck, eine andere Farbe oder 

durch eine andere Schriftgröße möglich. 

 

 

 

 

Aktive Erklärung erforderlich 

Die Einwilligung muss aktiv erklärt werden und 

sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung 

erfolgen. Dies kann – abgesehen von einer unter-

schriebenen Einwilligung – z.B. durch Anklicken 

eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite 

geschehen. Stillschweigen, das bloße Hinnehmen 

bereits angekreuzte Kästchen oder Untätigkeit der 

betroffenen Person stellen keine Einwilligung dar. 

 

Soll die datenschutzrechtliche Einwilligung gemein-

sam mit weiteren Erklärungen abgegeben werden, 

so sollte für jede Erklärung eine gesonderte Unter-

zeichnung oder ein gesondertes Anklicken vorge-

sehen werden. Dies bietet sich allein aus Beweis-

zwecken an. Eine einzige Unterschrift/Bestätigung 

für das gesamte Dokument birgt dagegen das Risi-

ko der Unzulässigkeit und ist deshalb nicht zu emp-

fehlen. 

 

Wie lange gilt eine Einwilligung? 

Obwohl die gesetzlichen Vorschriften keine zeitli-

che Geltungsdauer vorsehen, wird in der Praxis 

davon ausgegangen, dass erklärte Einwilligungen 

nicht unbeschränkt gültig sind.  

 

Eine Einwilligung kann nur herangezogen werden, 

solange derjenige, der eingewilligt hat, vernünftiger 

Weise mit einer Verarbeitung seiner Daten rechnen 

muss. Dies kann je nach Fall unterschiedlich sein. 

Wer seine Einwilligung zum Erhalt von Werbung zu 

den regelmäßigen Sonderaktionen seines Optikers 

erklärt hat, muss nicht damit rechnen, dass er nach 

mehreren Jahren erstmals oder erneut Werbung 

erhält. Anders verhält es sich bei Werbung für Au-

tos, die für gewöhnlich in längeren Zeitabständen 

erfolgt.    

 

 

 


